
westdeutschen Kommunen, die stellver-
tretend für die bundesweiten Unter-
schiede zwischen strukturschwachen
und strukturstarken Städten gesehen
werden können. Zuweisungen stellen
in ostdeutschen Kommunen über die
Hälfte der Einnahmen dar, in westdeut-
schen Kommunen hingegen weniger als
ein Drittel. Die Fähigkeit zur »Finanzie-
rung aus eigener Kraft« war bei ostdeut-
schen Kommunen nur schwach aus-
geprägt, während westdeutsche Kom-
munen deutlich über die Hälfte ihrer
Ausgaben selbst finanzieren können.
Die Abhängigkeit gerade strukturschwa-
cher Kommunen von Zuweisungen der
Länder ist eine zusätzliche Belastung für
diefinanzielleHandlungsfähigkeitdieser
Städte, weil die Zuweisungen oftmals
nicht sachgerecht ausgestaltet sind.

Auf der Ausgabenseite ist für das Jahr
2008 insbesondere die Entwicklung
der Personalausgaben bedeutsam. Die-
se werden trotz Personalabbaus auf-
grund des jüngsten Tarifabschlusses
steigen. In Ostdeutschland werden die
Personalausgaben weit stärker als im
Westen steigen, und dies liegt nicht
nur am Tarifabschluss mit seinen unter-
schiedlichen Steigerungsraten. Der stär-
kere Anstieg hat seine zweite Ursache
darin, dass in ostdeutschen Kommunen
die Angestellten einen deutlich höheren
Anteil am Personal haben als in west-
deutschen Kommunen.

Als besonders erfreulich ist bei den Aus-
gaben hervorzuheben, dass sich die
TrendwendebeidenInvestitionenverfes-
tigt hat und auch im Jahr 2007 steigende
Investitionsausgaben erzielt werden
konnten. Fraglich ist jedoch, inwiefern
angesichts der steigenden Baupreise
auch eine reale Ausweitung der kom-
munalen Investitionstätigkeit erfolgt ist.
Dass eine weitere Steigerung der Inves-
titionen notwendig ist, damit die kom-
munale Infrastruktur erhalten und mo-
dernisiert werden kann, ist nicht infrage
zu stellen. So geht die Difu-Studie zum
kommunalen Investitionsbedarf davon
aus, dass, bezogen auf die Kommunen
und ihre Unternehmen, noch eine Inves-
titionslücke von jährlich 7 Mrd. Euro exis-
tiert.

Änderungen bei kommunalen
Finanzierungsmechanismen

Wie in den Vorjahren werden die kom-
munalen Finanzen auch in diesem
Jahr durch eine Reihe von Gesetzge-

bungsmaßnahmen beeinflusst. Dazu
zählen vor allem die Neuverteilung
des Gemeindeanteils an der Umsatz-
steuer, das Kinderförderungsgesetz (Ki-
FöG) sowie die Beteiligung des Bundes
an den Kosten der Unterkunft und der
Grundsicherung im Alter. Die besorgnis-
erregende Tendenz, den Kommunen
mittels Leistungsgesetzen und damit
neu geschaffenen Pflichtausgaben Fi-
nanzmittel indirekt zu entziehen, zeich-
net sich auch bei diesen Gesetzgebungs-
verfahren ab.

Im Rahmen des KiFöG sind es insbeson-
dere verschiedene Länder, bei denen zu

befürchten ist, dass sie nicht beabsichti-
gen, ihren Verpflichtungen nachzukom-
men. Das KiFöG sieht einen Ausbau der
Kinderbetreuung für Unter-Dreijährige
vor. Die Betreuungsquote soll bis 2013
auf 35 % eines Jahrgangs erhöht wer-
den; ab 2013 soll auch ein Rechts-
anspruch auf einen Betreuungsplatz
existieren. Der Grundgedanke des Kon-
nexitätsprinzips im Sinne eines »Wer be-
stellt, bezahlt!« verlangt von den Län-
dern eine Kostenbeteiligung, die über
die Weiterleitung der vom Bund zur Ver-
fügung gestellten Mitteln hinausgeht.
Allerdings ist – insbesondere im Bereich
derBetriebskosten–nochnichteinmal in
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